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Präambel 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH sind an die Regelun-
gen dieses Code of Conduct gebunden. Er legt die Werte, Grundsätze und Handlungsweisen dar, 
die das unternehmerische Handeln der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH bestimmen. Ziel der 
Unternehmensleitung ist die Einhaltung ethischer Normen und die Schaffung eines Arbeitsumfel-
des, das Integrität, Respekt und faires Verhalten fördert. Eine streng gesetzes- und grundsatz-
treue Geschäftspolitik dient den langfristigen Unternehmensinteressen. Dieser Code of Conduct 
ist von der Geschäftsführung der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH beschlossen und verbindlich 
in Kraft gesetzt. 

 

1. Verhalten im geschäftlichen Umfeld 

Einhaltung von Recht und Gesetz 

Das Befolgen von Gesetzen und Vorschriften ist für uns wesentliches Grundprinzip wirtschaftlich 
verantwortlichen Handelns. Wir beachten jederzeit die geltenden rechtlichen Verbote und Pflich-
ten, auch wenn damit kurzfristige wirtschaftliche Nachteile oder Schwierigkeiten für das Unter-
nehmen oder einzelne Personen verbunden sind. Sofern nationale Gesetze restriktivere Rege-
lungen aufweisen als die bei der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH geltenden Vorschriften, geht 
das nationale Recht vor. 

Vermeidung von Interessenkonflikten  

Bei der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH werden Geschäftsentscheidungen ausschließlich im 
besten Interesse des Unternehmens getroffen. Interessenkonflikte mit privaten Belangen oder 
anderweitigen wirtschaftlichen oder sonstigen Aktivitäten, auch von Angehörigen oder sonst na-
hestehenden Personen oder Organisationen sollten schon im Ansatz vermieden werden.  

Fairer Wettbewerb - Verpflichtung der Unternehmensleitung 

Die Spielkartenfabrik Altenburg GmbH sieht sich in der Pflicht, ökonomisch, sozial und umwelt-
bewusst zu handeln. Die Spielkartenfabrik Altenburg GmbH ist daher bestrebt, ihre Geschäfte 
kompetent und ethisch zu betreiben und in allen Märkten, in denen sie tätig ist, den fairen Wett-
bewerb zu schützen, indem geltende Gesetze über Kartellverbote, Wettbewerb und Wettbe-
werbsbeschränkungen eingehalten werden. Unfaire Vorteile gegenüber Kunden, Lieferanten oder 
Mitbewerbern sind zu vermeiden.  

Korruptionsverbot (Zero Tolerance) 

Die Spielkartenfabrik Altenburg GmbH ist gegen Korruption und Bestechung. Handlungsweisen, 
bei denen Geschäfte mit unlauteren Mitteln erfolgen, werden nicht toleriert. Mitarbeiter der Spiel-
kartenfabrik Altenburg GmbH dürfen Geschäftspartnern keinerlei Vergünstigungen anbieten oder 
von ihnen solche erhalten oder annehmen, die zu einer Beeinträchtigung einer objektiven und 
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fairen Geschäftsentscheidung führen oder auch nur einen derartigen Anschein erwecken könn-
ten. 

 

2. Verhalten gegenüber Kollegen und Mitarbeitern 

Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung 

Eine Kultur der Chancengleichheit, des wechselseitigen Vertrauens und gegenseitiger Achtung ist 
für uns von großer Bedeutung. Wir fördern Chancengleichheit und unterbinden Diskriminierung 
bei der Einstellung von Arbeitnehmern sowie bei der Beförderung oder Gewährung von Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen. Wir behandeln alle Mitarbeiter gleich, ungeachtet des Geschlechts, 
des Alters, der Hautfarbe, Kultur, der ethnischen Herkunft, der sexuellen Identität, einer Behinde-
rung, der Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung.  

Menschen- und Arbeitnehmerrechte 

Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte und unterstützen ihre Einhaltung. 
Wir lehnen jegliche Form der Zwangs- und Kinderarbeit strikt ab. Wir erkennen das Recht aller 
Mitarbeiter an, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen auf demokratischer Basis im 
Rahmen innerstaatlicher Regelungen zu bilden. Das Recht auf eine angemessene Vergütung 
wird für alle Beschäftigten anerkannt. Die Entlohnung und die sonstigen Leistungen entsprechen 
mindestens den jeweiligen nationalen und lokalen gesetzlichen Normen bzw. dem Niveau der 
nationalen Wirtschaftsbereiche/Branchen und Regionen. 

Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern 

Für die Spielkartenfabrik Altenburg GmbH ist eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit 
den Arbeitnehmervertretern maßgeblicher Bestandteil und bewährter Grundpfeiler der Unterneh-
menspolitik. Basis des gegenseitigen Vertrauens und kooperativen Miteinanders ist ein offener 
und konstruktiver Dialog geprägt von gegenseitigem Respekt.  

Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter sind neben der Qualität unserer Erzeug-
nisse und dem wirtschaftlichen Erfolg ein gleichrangiges hohes Unternehmensziel. Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz sind integraler Bestandteil aller Betriebsabläufe und werden von An-
fang an – bereits in der Planungsphase – in die technischen, ökonomischen und sozialen Überle-
gungen mit einbezogen.  

Jeder unserer Mitarbeiter fördert die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in seinem Arbeitsum-
feld und hält sich an die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Jede Führungskraft ist 
verpflichtet, ihre Mitarbeiter in der Wahrnehmung dieser Verantwortung zu unterweisen und zu 
unterstützen. Für Mitarbeiter von Subunternehmen im Auftrag der Spielkartenfabrik Altenburg 
GmbH gelten gleiche Sicherheitsstandards wie für unsere Mitarbeiter. Dies wird bei der Auswahl 
und der Zusammenarbeit berücksichtigt. 
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3. Verhalten innerhalb der Gesellschaft 

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz 

Nachhaltiger Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourceneffizienz sind für uns wichtige Unter-
nehmensziele. Sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte als auch beim Betrieb von Produkti-
onsanlagen achten wir darauf, dass alle hiervon ausgehenden Auswirkungen auf Umwelt und 
Klima so gering wie möglich gehalten werden und unsere Produkte einen positiven Beitrag zu 
Umwelt- und Klimaschutz bei unseren Kunden leisten.  

Jeder Mitarbeiter trägt dabei Verantwortung, die natürlichen Ressourcen schonend zu behandeln 
und durch sein individuelles Verhalten zum Schutz von Umwelt und Klima beizutragen.  

Spenden 

Wir verstehen uns als aktives Mitglied der Gesellschaft und engagieren uns daher in unterschied-
licher Art und Weise. Spenden und andere Formen des gesellschaftlichen Engagements erbrin-
gen wir allein im Unternehmensinteresse. Wir leisten keine finanziellen Zuwendungen, insbeson-
dere Spenden und Sponsoring-Maßnahmen an politische Parteien im In- und Ausland, parteinahe 
oder parteiähnliche Organisationen, einzelne Mandatsträger oder an Kandidaten für politische 
Ämter. 

Politische Interessensvertretung 

Wir betreiben politische Interessensvertretung zentral, offen und transparent. Wir befolgen die 
gesetzlichen Vorgaben zum Lobbying und vermeiden unter allen Umständen eine unlautere Ein-
flussnahme auf Politik und Gesetzgebung.  

Auftreten und Kommunikation in der Öffentlichkeit 

Wir respektieren das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie den Schutz der Persönlichkeits-
rechte und der Privatsphäre. Jedem Mitarbeiter sollte bewusst sein, dass er auch im privaten Be-
reich als Teil und Repräsentant der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH wahrgenommen werden 
kann und ist daher aufgefordert, durch sein Verhalten und Auftreten in der Öffentlichkeit, vor al-
lem gegenüber Medien, das Ansehen und die Reputation des Unternehmens zu wahren.  

 

4. Datenschutz und Informationssicherheit 

Der Schutz von personenbezogenen Daten insbesondere der Mitarbeiter, Kunden und Lieferan-
ten hat für die Spielkartenfabrik Altenburg GmbH besondere Bedeutung. Wir erheben oder verar-
beiten personenbezogene Daten nur, wenn dies zur Erfüllung der jeweiligen Arbeitsaufgabe un-
bedingt nötig bzw. gesetzlich angeordnet ist. Ohne eine Einwilligung des Betroffenen oder eine 
gesetzliche Zulässigkeit dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben oder verarbeitet wer-
den. 
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5. Schutz des Unternehmenseigentums 

Wir verwenden das Eigentum und die Ressourcen des Unternehmens sachgemäß und schonend 
und schützen es vor Verlust, Diebstahl oder Missbrauch. Das geistige Eigentum unseres Unter-
nehmens stellt einen Wettbewerbsvorteil für die Spielkartenfabrik Altenburg GmbH und somit ein 
schützenswertes Gut dar, das wir gegen jeden unerlaubten Zugriff durch Dritte verteidigen. Wir 
verwenden materielles und immaterielles Eigentum des Unternehmens ausschließlich für Unter-
nehmenszwecke und nicht für persönliche Zwecke, sofern es nicht ausdrücklich erlaubt wurde. 
Unsere Mitarbeiter tragen gemeinsam mit ihren Vorgesetzten Verantwortung dafür, dass Art und 
Umfang von Geschäftsreisen immer in einem angemessenen Verhältnis zum jeweiligen Reise-
zweck stehen und unter Berücksichtigung von Zeit- und Kostenaspekten wirtschaftlich geplant 
und durchgeführt werden. 

 

6. Einhaltung und Verantwortung 

Die Regeln, die in diesem Verhaltenskodex enthalten sind, bilden einen Kernbestand der Unter-
nehmenskultur der Spielkartenfabrik Altenburg GmbH. Die einheitliche Einhaltung dieser Prinzi-
pien ist unverzichtbar. Hierfür ist jeder Mitarbeiter verantwortlich. 

Wenn ein Mitarbeiter Anliegen oder Beschwerden über die in diesem Verhaltenskodex angeführ-
ten Punkte hat oder Kenntnisse über einen eventuellen Bruch der hierin enthaltenen Verhaltens-
richtlinien hat, sollte er dies unverzüglich seinem Vorgesetzten zur Klärung vorlegen. Dies kann 
auch anonym oder auf vertrauliche Weise erfolgen. Ist ein Mitarbeiter mit der Klärung nicht zu-
frieden, so kann er das Anliegen oder die Beschwerde nicht nur bei seinem Vorgesetzten, son-
dern auch bei der Geschäftsführung oder der Personalabteilung vorlegen. Die Spielkartenfabrik 
Altenburg GmbH gestattet keine Repressalien aufgrund von Beschwerden, die im Rahmen dieses 
Verhaltenskodex im guten Glauben vorgebracht werden. 

Alle Mitarbeiter sowie die Mitglieder der Geschäftsführung sind an die Regeln dieses Verhaltens-
kodex gebunden. Verstöße gegen diesen Code of Conduct führen zu Konsequenzen.  

 

 

 


